
sätzlich ein Teil des Landgerichts Potsdam wie die in 
Potsdam selber befindlichen sonstigen Straf- und Zivil
kammern (Löwe-Rosenberg, 18. Auflage GVG § 60 
Anm. 1; § 78 Anm. 4), also kein vom Landgericht Pots
dam verschiedenes Gericht.

Demgemäß müßte es im Sinne des § 7 StPO be
deutungslos sein, welche der verschiedenen Straf
kammern des Landgerichts Potsdam die Strafsache be
handelt und das Urteil gefällt hat, da der Gerichtsstand 
des § 7 grundsätzlich nur beim Gericht, nicht bei einer 
seiner Kammern begründet ist; die Kammereinrichtung 
ist ein verwaltungsmäßiges Internum ohne Bedeutung 
für den Gerichtsstand.

Diese Folgerung wird aber von der bisherigen Recht
sprechung und Rechtslehre nicht gezogen. Die 
herrschende Meinung, wie sie auch in Entscheidungen 
des Reichsgerichts zum Ausdruck kam, geht vielmehr 
dahin, daß in der Frage des Gerichtsstandes, der ört
lichen Zuständigkeit, die auswärtige Strafkammer als 
ein von dem Landgericht verschiedenes Gericht gilt. 
Deshalb soll es als eine Verletzung des § 7 StPO und 
als ein Revisionsgrund nach § 338 Nr. 4 angesehen 
werden, wenn die Strafkammer des Landgerichts Pots
dam in Potsdam eine Strafsache behandelt, die von der 
Strafkammer des Landgerichts Potsdam in B. hätte 
bearbeitet werden müssen. Als Grund wird ent
scheidend jener Gedanke verwendet, der in den europä
ischen Verfassungen und Gerichtsverfassungsgesetzen 
des 19. Jahrhunderts und weiterhin zum Ausdruck 
kommt und den beispielsweise unsere brandenb urgische 
Verfassung (Artikel 41, wörtlich mit § 16 GVG über
einstimmend) mit den allbekannten Worten ausspricht: 
„Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden.“

Der Senat hat geprüft, ob es wirklich sinnvoll und 
richtig ist, diesen in erster Linie geschichtlich und 
politisch zu verstehenden Satz zu verwenden, um einer 
gerade von diesen größeren Gesichtspiunkten aus völlig 
nebensächlichen Frage, ob in bestimmter Beziehung 
eine detachierte Strafkammer als ein von ihrem Land
gericht verschiedenes Gericht anzusehen sei, über
mäßiges Gewicht beizulegen. Die Frage mußte verneint 
werden.

All jene Bestimmungen der Staatsverfassungen und 
der Gerichtsverfassungsgesetzie über die verfahrens
rechtlichen Grundrechte der Staatsangehörigen, bei
spielsweise über die Unmittelbarkeit, Öffentlichkeit, 
Mündlichkeit des Verfahrens oder die uns heute als 
Selbstverständlichkeit vorkommende Vorschrift, daß 
niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden 
darf, sind ebenso wie die Einrichtung der Schöffen- 
und Geschworenengerichte Ergebnisse der politischen 
Kämpfe, die vom Beginn des 19. Jahrhunderts zur 
Revolution von 1848 führten. Die Festlegung jener 
Grundsätze in den Grundgesetzen dokumentiert inso
weit den Sieg des Bürgertums über die Macht der 
Fürsten und des Adels; sie ist insbesondere eine Folge 
der Vernichtung der Patrimonialgerichtsbarkeit. Was 
damals eine weltbewegende Forderung war, daß ein 
ostelbischer Magnat über „seine“ Bauern nicht mehr 
zu Gericht sitzen sollte, mutet uns heute nur noch 
sonderbar und gewesen an. Jedenfalls hat das Problem 
von damals, das kein Deutscher seinem ordentlichen 
— staatlichen — Richter entzogen werden darf, zwar 
auch heute noch grundsätzlichen Sinn und Bedeutung. 
Aber es darf, gerade weil es ein wesentlicher staats
bürgerlicher Grundsatz ist, nicht zur Rechtfertigung 
von Nebenfragen mißbraucht werden, die heute un

wesentlich sind. Damals, nach errungenem Sieg über 
die Feudalen, vermutete man noch überall Umstände, 
die den neu erworbenen Freiheiten gefährlich werden 
konnten und suchte auch die kleinste Gefahrenquelle 
zu verstopfen; die Bestimmungen über örtliche Zu
ständigkeit k o n n t e n  ja von den dn ihre Schranken 
verwiesenen, immer noch mächtigen Herren mißbraucht 
werden, um je nach Laune oder vermeinter Notwendig
keit eine Rechtsbeugung im früheren Sinne herbeizu
führen. Wir von heute brauchen nicht mehr mit der 
nervösen Ängstlichkeit von damals darüber zu wachen, 
daß Eingriffe von hoher Hand in die Arbeit unserer 
Rechtsprechung,, unterbleiben. Was früher vernünftige 
Begründung eines damals vernünftigen Grundsatzes 
war und sich dann durch die Jahrzehnte infolge des 
Trägheitsgesetzes durchgeschleppt hat, können wir 
heute als Ballast über Bord werfen, wie es mit vielen 
Bestimmungen und durch Auslegungen nach hinzuge
kommenen Grundsätzen der — zum Teil nur noch 
rechtsgeschichtlich als Museumsstücke zu betrachten
den — alten Prozeßordnungen der Fall ist. Ob die 
Strafkammer d e s s e l b e n  L a n d g e r i c h t s  in A 
oder B judiziert, hat heute mit dem Gebot nichts mehr 
zu tun, daß kein Deutscher seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden darf. Es ist höchstens eine Unkorrekt
heit, ein Verstoß gegen eine Ordnungsvorschrift, wenn 
bei dem Landgericht die Strafkammer A an Stelle der 
eigentlich berufenen Strafkammer B den Fall be
arbeitet. Aber das Landgericht ist dasselbe, und nur 
darauf kommt es unserer Gerichtsverfassung und un
seren Strafprozeßregeln an. „Das Gericht“ hat nicht im 
Sinne des § 338 Nr. 4 StPO seine Zuständigkeit zu Un
recht angenommen, wenn die falsche Strafkammer des 
richtigen Gerichts judizierte. Die Abwegigkeit der bis
herigen Auffassung über die partielle Selbständigkeit 
der detachierten Strafkammern ergibt sich noch aus 
folgendem Umstand Wenn die Geschäftsverteilung 
unter den am S i t z e  d e s  L a n d g e r i c h t s  b e 
f i n d l i c h e n  Strafkammern örtlicn vorgenommen 
wird, so daß also die Strafkammer 1 die Strafsachen 
aus den Kreisen A und B bearbeitet, die Strafkammer 2 
die Kreise X und Y, dann würde die Bearbeitung einer 
eigentlich zur Strafkammer 1 gehörigen Sache durch 
die Strafkammer 2 keinen Verstoß gegen die Zuständig
keitsvorschriften liefern, wenn dieselbe örtliche Ge
schäftsverteilung zwischen zwei Kammern des Land
gerichts vorliegt, deren eine an einem anderen Ort 
als in der Stadt des Landgerichtssitzes untergebracht 
ist. Kein stichhaltiger Grund, sei es unter Berücksichti
gung der allgemeinen Interessen der Rechtspflege, sei 
es unter den besonderen der Angeklagten, wäre für 
eine solche verschiedene Behandlung der sachlich in 
allem wesentlichen gleichartigen Unkorrektheit ein
zusehen, die darin liegt, daß d.e eine Strafkammer an 
Stelle der zuständigen anderen Strafkamfner judiziert.

In der vorliegenden Strafsache sind die Angeklagten 
keineswegs ihrem gesetzlichen Richter entzogen, son
dern von dem zuständigen Landgericht mit Recht ver
urteilt worden. Die Strafkammer in Potsdam hat 
durchaus sinnvoll und vernünftig gehandelt, als sie 
die schon einmal vom unzuständigen Gericht falsch be
handelte Sache nicht noch einmal wegen Unzuständig
keit an eine andere Strafkammer desselben Land
gerichts abgab, sondern die von ihr begonnene Arbeit 
auch zu Ende führte. Abgesehen von den erörterten 
Grundsätzen verlangte dies auch gerade die Rücksicht 
auf die Angeklagten und eiine vernünftige Prozeß
ökonomik.
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Seit Engels ist der Marxismus — wenn auch nicht immer 
arbeitsmäßig, so doch stets interessenehmend — Fragen der 
Urzeit der Gesellschaftsgeschichte zugewandt gewesen. In Ge
stalt einer Untersuchung, die Walter Mannzen dem Wirt
schafts-, Gesellschafts- und Rechtsleben der Altaustra'ier ge
widmet hat, erhalten wir nach langer Unterbrechung wieder 
den ersten Beitrag, der mit dem Rüstzeug marxistisch
materialistischer Aspekte völkerkundliche Materialien durch
leuchtet.

Die Aufgabe, der Mannzen in seiner fleißigen und scharf
sinnigen Arbeit nachgeht, zwingt, die ku'turellen Befunde 
des ethnographischen Neben- und Miteinanders zu genetischen 
Zusammenhängen zu ordnen. Jede Frage nach genetischen 
Zusammenhängen aber führt ins Zentrum der methodologischen 
Kontroversen innerhalb der heutigen Ethnologie. Obwohl 
Mannzen sich der Bedeutung und der fruchtbaren Möglich
keiten der „Kulturkreislehre“ keineswegs grundsätzlich ver
schließen möchte, verzichtet er praktisch auf Anwendung ihrer 
heuristischen und methodologischen Prinzipien und damit auf 
die spezifisch historische, konkret genealogische Arbeitsweise. 
So b eibt er leider gefangen in einem Evolutionskonstruktivis
mus, der den Zugang zu den Dingen finden will ausschließlich 
aus dem jeweils :okal-begrenzt vorhandenen, in diesem Fall 
also dem australisch-„autochthonen“ Material, innerhalb dessen
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